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[bookmark: _Toc391560102][bookmark: _Toc384755214]Allgemeine Angaben

	Produktname
	     

	Hersteller
	     

	Bieter
	     

	Anschrift des Bieters
	     





Angaben zur Nachweisführung

	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Computermäusen (DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024) zertifiziert.

Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ zur Ziffer/zu den Ziffern Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. genannten Kriterien sind damit erfüllt, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung nicht erforderlich ist.

Die abgefragten Werte/Angaben zu der Ziffer/den Ziffern Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. werden wahrheitsgemäß angegeben. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkungen“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung bei.

Die Einhaltung des Ausschlusskriteriums/der Ausschlusskriterien in Ziffer/in den Ziffern Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. des Abschnitts „Anforderungen“ wird/werden durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkungen“) liegt diesem Angebot – ergänzend zum Umweltzeichen Blauer Engel – bei. Bei Einhaltung der Bewertungskriterien in Ziffer/ in den Ziffern Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. wird analog verfahren.

Zeichenbenutzungsvertrag Nr.:       
	|_| Ja 



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. 
Bezeichnung des Gütezeichens und Zeichenbenutzungsvertrags-Nr.:      

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ bestätigt der Bieter durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte der Ziffer/der Ziffern Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben., dass das vorgelegte Gütezeichen die Erfüllung der hier genannten Ausschlusskriterien fordert. Die Vorlage der in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise ist für diese Ziffer/diese Ziffern nicht erforderlich.

Falls das vorgelegte Gütezeichen einzelne Ausschlusskriterien des Abschnitts „Anforderungen“ nicht enthält, erfolgt die Bestätigung über die Einhaltung der Kriterien durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ sowie Vorlage der erforderlichen Nachweise (Spalte „Anmerkungen“) mit dem Angebot.

Bei Einhaltung der unter der Ziffer/den Ziffern Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. genannten Bewertungskriterien ist dies ebenfalls durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte im Abschnitt „Anforderungen“ zu bestätigen. Die Vorlage des in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweises ist nur erforderlich, sofern das Kriterium nicht in den Gütezeichenanforderungen des vorgelegten Zeichens enthalten ist.

Die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ unter Ziffer/Ziffern Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. abgefragten Werte werden wahrheitsgemäß angegeben. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkung“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung bei.
	|_| Ja






	Kein Gütezeichen vorhanden?

	Das angebotene Produkt ist weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Computermäuse  (DE-UZ 78 Ausgabe Juli 2024) noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet.

In der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ wird durch Ankreuzen in der rechten Tabellenspalte bestätigt, dass das Produkt die genannten Ausschlusskriterien erfüllt. Bei Einhaltung der Bewertungskriterien ist dies ebenfalls durch Ankreuzen zu bestätigen. Die in der Spalte „Anmerkung“ genannten Nachweise liegen dem Angebot bei. 

Darüber hinaus werden die in der Tabelle des folgenden Abschnitts „Anforderungen“ unter Ziffer/Ziffern Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. abgefragten Werte wahrheitsgemäß angegeben. Der erforderliche Nachweis (Spalte „Anmerkungen“) liegt diesem Angebot zur Bestätigung bei.
	|_| Ja





Anforderungen

	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:1] [1:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 


(vom Bieter
auszufüllen)

	1. [bookmark: _Ref230176621]Materialanforderungen an die Primärkunststoffe der Gehäuse, Gehäuseteile und Kabel
	
	

	Die Primärkunststoffe der Gehäuse, Gehäuseteile und Kabel (externe und interne) der Tastaturen, Computer und PC-Computermäuse dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile enthalten: 
a) Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden. 
b) Stoffe, die gemäß der CLP-Verordnung in die folgenden Gefahrenkategorien eingestuft sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen:
· karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A oder Carc. 1B keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B 
· reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A oder Repr. 1B 
· endokriner Disruptor mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit, Kategorie ED HH 1 und 2 
· endokriner Disruptor mit Wirkung auf die Umwelt, Kategorien ED ENV 1 und 2 
· vPvB Stoffe und 
· PMT/vPvM-Stoffe.
Die Vorgabe gilt auch als erfüllt, wenn keine Stoffe vorhanden sind, die im Bewertungssystem GreenScreen mit einem Benchmark Score von 1 bewertet wurden.
Halogenhaltige Polymere (die Chlor, Brom oder Fluor enthalten) sind in Gehäusen, Gehäuseteilen, externen und internen Kabeln nicht zulässig. Ebenso dürfen halogenorganische Verbindungen nicht als Flammschutzmittel zugesetzt werden. Zudem sind keine Flammschutzmittel zulässig, die nach CLP-Verordnung als krebserzeugend der Kategorie Carc. 2 oder als gewässergefährdend der Kategorie Aquatic Chronic 1 eingestuft sind.

Die den Gefahrenkategorien entsprechenden Gefahrenhinweise (H-Sätze) sind dem Anhang B zu entnehmen.
Von dieser Regelung ausgenommen sind:
· fluororganische Additive (wie z.B. Anti-Dripping-Reagenzien), die zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der Kunststoffe eingesetzt werden, sofern sie einen Gehalt von 0,5 Gew.-% nicht überschreiten. Wenn solche Stoffe enthalten sind, sind sie anzugeben (chemische Bezeichnungen und CAS-Nummern)
· Kunststoffteile, mit einer Masse kleiner oder gleich 25 g, wobei bei Tastaturen die Summe aller Tastenkappen für die Bestimmung der Masse maßgeblich ist.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die eine Erklärung darüber enthält, dass die Anforderungen eingehalten werden sowie eine schriftliche Erklärung der Kunststoffhersteller. Alternativ zu letzterem kann eine entsprechende Erklärung zum Ausschluss von Stoffen mit dem GreenScreen Benchmark Score 1 vorgelegt werden. Beide Erklärungen bestätigen, dass die auszuschließenden Substanzen den Kunststoffen nicht zugesetzt sind. Die vorgelegte Erklärung darf bei erstmaligem Angebot nicht älter als 6 Monate sein. Werden durch den gleichen Anbieter weitere Angebote zu Computer, Tatasturen, Computermäusen vorgelegt, die die gleichen Kunststoffe enthalten, so können die vorgelegten Erklärungen unverändert vorgelegt werden.
	|_|





	[bookmark: _Hlk230342771]Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:2] [2:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	2. Materialanforderungen an die Recyclingkunststoffe der Gehäuse und Gehäuseteile
	
	

	2.1. Herkunft der Recyclingkunststoffe
	
	

	Eingesetzte Post-Consumer-Recyclingmaterialien (PCR-Materialien), müssen aus zertifizierten Quellen stammen, die ihre Herkunft eindeutig belegen. Insbesondere sind Angaben zur Herkunft des Abfalls zu machen. PCR-Materialien, die aus anderen Verfahren stammen als dem werkstofflichen Recycling (z.B. aus dem chemischen Recycling von Kunststoffen), sind nicht zugelassen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes enthält: einen Nachweis zur Herkunft und zur Zusammensetzung der PCR-Kunststoffe durch ein Zertifikat (einschließlich Bericht) nach dem EuCertPlast-Zertifizierungsschema, dem RecyClass-Zertifizierungsschema (für „Recycling Process“), nach dem Global Recycled Standard (GRS) oder einem gleichwertigen Zertifizierungsschema gemäß EN 15343:2007 bzw. DIN EN 15343:20085.
	|_|

	2.2. Ausschluss bestimmter PCR-Zusatzstoffe
	
	

	PCR-Materialien dürfen grundsätzlich keine Stoffe zugefügt werden, die unter Abschnitt 1 ausgeschlossen werden.

	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung mit der Aussage, dass die Anforderungen eingehalten werden.
	|_|





	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:3] [3:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	3. [bookmark: _Hlk220668279]Begrenzung von Schadstoffen in Kunststoffteilen, die in Kontakt mit Haut kommen 
	
	

	Zusätzlich zu den oben genannten Anforderungen gilt, dass Kunststoffen für Gehäuseteile, bei deren bestimmungsmäßigem Gebrauch ein wiederholter, direkter Körperkontakt zu Verbraucher*innen bestehen kann (Computermaus, Tastatur, Trackpad, Palm Rest Assembly) keine Stoffe zugesetzt werden dürfen, die eine Einstufung als Sens Haut 1, H317, “kann allergische Hautreaktionen verursachen” haben. Diese Anforderung schließt sowohl die harmonisierten Einstufungen gemäß Anhang VI der CLP-Verordnung als auch die Selbsteinstufungen der Inverkehrbringer dieser Stoffe ein.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung mit der Aussage, dass die Anforderungen eingehalten werden.
	|_|

	4. Deklaration zum SVHC-Gehalt des Erzeugnisses
	
	

	Es ist anzugeben, ob das Erzeugnis (Computer, Tastatur, Computermaus) bzw. seine Bestandteile SVHC (Substances of very high concern) der Kandidatenliste in Konzentrationen von mehr als 0,1 Massen-% enthalten oder nicht.
Es ist ein Link anzugeben, unter dem die Daten eingesehen werden können, die zu dem Erzeugnis (Computer, Tastatur, PC-Maus) in die SCIP-Datenbank (Substances of Concern in Products) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingetragen wurden.
	Bewertungskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung zu ggf. vorhandenen SVHC (Name, CAS-Nummer) ab mit dem Link zur produktbezogenen Eingabe in die SCIP-Datenbank. 
	|_|






	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:4] [4:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	5. Reparierbarkeit
	
	

	5.1. [bookmark: _Ref230177083]Verfügbarkeit von Ersatzteilen
	
	

	Der Antragsteller verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass für die Reparatur der Geräte die Ersatzteilversorgung für die prioritären Ersatzteile für mindestens 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Inverkehrbringung des Modells sichergestellt ist. Die nach Produktgruppen differenzierten prioritären Ersatzteile sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, die Produktunterlagen mit Markierungen an den Stellen, an denen auf die Ersatzteilversorgung hingewiesen wird, oder den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, auf der die Ersatzteilversorgung beschrieben wird.
	|_|

	5.2. [bookmark: _Ref230337237]Preis von Ersatzteilen
	
	

	Die in Abschnitt 5.1 genannten Ersatzteile müssen vom Hersteller selbst oder von Dritten, die von den Herstellern beauftragt werden, zu angemessenen Preisen angeboten werden. 
Die Definition des „angemessenen Preises“ lautet:
· Für Computer: Der Preis des teuersten der in Abschnitt 5.1 genannten Ersatzteile darf zum Zeitpunkt des Angebots 33 % der UVP des Computers nicht überschreiten. Die Einzelpreise der verbleibenden Ersatzteile dürfen jeweils nicht mehr als 10% betragen.
· Für Tastaturen und Computermäuse: Der Preis des teuersten der in Abschnitt 5.1 genannten Ersatzteile darf zum Zeitpunkt des Angebots 20 % der UVP der Tastatur oder der Computermäuse nicht überschreiten. Die Einzelpreise der übrigen Ersatzteile dürfen jeweils nicht mehr als 10 % betragen.

Die Berechnung der prozentualen Anteile erfolgt auf Grundlage der Nettopreise ohne Steuer und Lieferkosten. Die Preise, für die in Abschnitt 5.1 genannten Ersatzteile müssen ebenfalls ohne Steuern und Lieferkosten in Euro auf einer frei zugänglichen Website veröffentlicht wer-den. 
Falls Befestigungselemente und Werkzeuge mit dem Ersatzteil mitgeliefert werden, müssen die Preise ohne Steuern und Lieferkosten ebenfalls auf einer frei zugänglichen Website in Euro angegeben werden.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes enthält: eine Erklärung, dass die Anforderungen eingehalten werden. Er gibt außerdem auf seiner Website frei zugängliche Richtwerte für die Preise (ohne Steuern und Lieferkosten) der in Abschnitt 3.1 genannten Ersatzteile und des Produkts in Euro gemäß der Vorlagen in Anhang D.1 des Leitfadens an, einschließlich des Preises (ohne Steuern und Lieferkosten) für die mit dem Ersatzteil gelieferten Befestigungselemente und Werkzeuge (falls zutreffend). Der Anbieter legt auch den berechneten prozentualen Anteil anhand der in Anhang D.1 des Leitfadens beschriebenen Vorlage vor.
	|_|

	5.3. [bookmark: _Ref230340708]Höchstlieferfristen für Ersatzteile
	
	

	Der Antragsteller stellt sicher, dass
· die in Abschnitt 5.1 genannten Ersatzteile während der ersten fünf Jahre innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Eingang des Auftrags von den Herstellern ausgeliefert werden,
· die in Abschnitt 5.1 genannten Ersatzteile während der verbleibenden fünf Jahre innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang des Auftrags von den Herstellern ausgeliefert werden.
Unvorhersehbare Verzögerungen bei der Auslieferung durch höhere Gewalt (z.B. Unwetter, Pandemie o.ä.) fallen nicht unter diese Anforderung.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung mit der Aussage, dass die Anforderungen eingehalten werden.
	|_|

	5.4. [bookmark: _Ref230340030]Anforderungen an die Zerlegung
	
	

	Der Antragsteller muss die folgenden Anforderungen an die Zerlegung der Geräte erfüllen:
· Befestigungselemente müssen abnehmbar sein. Zudem müssen sie wiederverwendbar sein oder mit dem Ersatzteil mitgeliefert werden. 
· Die Geräte müssen so konstruiert sein, dass eine Reparatur anhand der in Abschnitt 5.1 genannten Ersatzteile ohne Werkzeuge, mit einem Produkt oder Ersatzteil gelieferten Werkzeug, mit grundlegenden Werkzeugen (Klasse A gemäß EN 45554 §A.4.4) oder mit produktspezifischen Werkzeugen (Klasse B gemäß EN45554 §A.4.4) unter einem angemessenen Aufwand durchgeführt werden kann, so dass nach dem Austausch dieselbe Funktionalität wie vorher erreicht wird. 
· Eine Liste der produktspezifischen Werkzeuge (Klasse B) für Computer findet sich im Anhang C des Leitfadens.
· Darüber hinaus dürfen die Displaybaugruppe, physische Tasten, die Tastatur sowie das Trackpad nicht verlötet oder verklebt werden (Ausnahme: doppelseitige Klebestreifen, die mit einer Pinzette rückstandsfrei entfernet werden können). Hintergrund ist, dass diese Teile auch von Nutzer*innen austauschbar sein sollen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung mit der Aussage, dass die Anforderungen eingehalten werden.
	|_|

	5.5. Teilepaarung
	
	

	Eine Teilepaarung sollte nicht für die zu beschaffenden Computer angewendet werden.
Falls es sich um aus Sicherheitsgründen unvermeidbare gepaarte Teile, wie z.B. der Erkennung des Fingerabdrucks oder Gesichtserkennungssensoren handelt, muss der Anbieter für einen Mindestzeitraum von 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen des letzten Produktmodells folgende Bestimmungen einhalten: 
· Fachlich kompetente Reparateurinnen*Reparateure und Endnutzer*innen erhalten Zugang zu allen benötigten Software-Tools, sowie Firmware und anderen Hilfsmitteln, so dass sichergestellt wird, dass die Teile und das Gerät nach dem Austausch ordnungsgemäß funktionieren. Bevor der Hersteller Zugang zu den Softwarewerkzeugen, der Firmware oder ähnlichen Hilfsmitteln gewährt, kann er verlangen, dass er eine Meldung und Genehmigung des beabsichtigten Austauschs des Teils durch den*die Eigentümer*in des Geräts erhält. Eine solche Meldung und Genehmigung kann auch von einer*einem fachlich kompetenten Reparateurin*Reparateur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung des*der Eigentümers*Eigentümerin erteilt werden.
· Hersteller gewähren nach dem Zuschlag jederzeit innerhalb von drei Arbeitstagen Zugang zu den benötigten Softwarewerkzeugen, Firmware oder ähnlichen Hilfsmitteln.
Falls es aus bestimmten technischen Gründen, wie z.B. der Kalibrierung eines neu ersetzten Displays zur Gewährleistung der besten Bildqualität, erforderlich ist, müssen die benötigten Software-Tools, Firmware und anderen Hilfsmittel öffentlich zugänglich gemacht werden.
	Bewertungskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung mit der Aussage, dass die Anforderungen eingehalten werden.
	|_|

	5.6. [bookmark: _Ref230337466]Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen
	
	

	Vollständige Anforderung
Der Anbieter verpflichtet sich, nach dem Zuschlag folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
· Für fachlich kompetente Reparateurinnen*Reparateure und Vertragspartner*innen des Herstellers müssen umfassende Reparatur- und Wartungsinformationen öffentlich zugänglich gemacht werden. Dazu gehören Fehlercodetabellen, Explosionszeichnungen, Schaltpläne und Reparaturanleitungen sowie die Anzahl der benötigten Arbeitsschritte zur Demontage von den in Abschnitt 5.1 genannten prioritären Komponenten.
· Informationen über einen oder mehrere Kontakte für Reparaturinnen*Reparateure werden auf der Website des Herstellers veröffentlicht. 
· Informationen über die serienmäßig gepaarten Teile und das Verfahren zur Genehmigung des Austauschs von serienmäßigen gepaarten Teilen werden öffentlich zugänglich gemacht. Das Verfahren sollte so gestaltet sein, dass die Meldung und Genehmigung auch aus der Ferne erfolgen können (falls zutreffend).
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes enthält: Eine Erklärung, dass der Anbieter die Anforderungen einhält und die Angabe zur entsprechenden Website, auf der a) die Fehlercodetabellen, Explosionszeichnungen oder vergleichbare Beschreibungen, Schaltpläne und Reparaturanleitungen (einschließlich die verwendeten Werkzeuge) sowie die Anzahl der benötigten Arbeitsschritte zur Demontage von den in Abschnitt 3.1 genannten prioritären Komponenten; b) die Kontaktdaten für Endverbraucher bezüglich Reparaturen; c) die öffentlich zugängliche Informationen über die serienmäßigen gepaarten Teile und das Verfahren zur Genehmigung des Austauschs von serienmäßigen gepaarten Teilen (falls zutreffend); beschrieben werden.
	|_|






	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:5] [5:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	6. Recycling 
	
	

	6.1. Baustruktur und Verbindungstechnik
	
	

	Die zu beschaffenden Geräte müssen so konstruiert sein, dass sie für Recyclingzwecke leicht zerlegbar sind, damit Gehäuseteile, Chassis, Batterien (wenn vorhanden), Bildschirmeinheiten (wenn vorhanden) und Leiterplatten als Fraktionen von Materialien anderer funktioneller Einheiten getrennt und nach Möglichkeit werkstofflich verwertet werden können. 
Die Zerlegung muss in einem Entsorgungsbetrieb manuell, unter Zuhilfenahme von Universalwerkzeugen und von einer einzelnen Person durchgeführt werden können.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes enthält: Eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt sowie die Angabe des zugehörigen Internetverweises (URL) auf die entsprechende Website an, auf der die Demontageinformationen beschrieben werden. Dabei muss ein besonderer Fokus auf die fachgerechte Trennung von Gehäuseteilen, Chassis, Batterien (wenn vorhanden), Bildschirmeinheiten (wenn vorhanden) und Leiterplatten gelegt werden.
	|_|

	6.2. Werkstoffwahl: Kunststoffe
	
	

	1. Für Kunststoffteile mit einer Masse über 25 Gramm sowie Tastenkappen, sofern ihre Gesamtmasse über 25 Gramm liegt, sind für die einzelnen Kunststoffteile jeweils nur eine Kunststoffsorte (ABS, PC, HIPS, PE und PP) zugelassen. Weiterhin ist der Einsatz von Kunststoff-Verbünden aus PC und ABS zulässig, sofern diese aus Post-Consumer Rezyklaten bestehen.
2. Galvanische Beschichtungen und andere Beschichtungen (z.B. Lackierung) von Kunststoffgehäuseteilen sind nicht erlaubt. 
3. Kunststoffteile mit einer Einzelmasse über 25 Gramm und einer ebenen Fläche von mehr als 200 Quadratmillimetern müssen dauerhaft nach ISO 11469 unter Beachtung von ISO 1043 Teil 1 bis 4 gekennzeichnet sein. Von der Kennzeichnung nach ISO 11469 ausgenommen sind transparente Kunststoffteile, deren Funktion eine Durchsichtigkeit voraussetzen (z.B. sichtbare Folien in Displays).
4. Die Mindestanteile an Post-Consumer-Rezyklaten für die folgenden Komponenten dürfen die in der folgenden Tabelle angegebenen Grenzwerte nicht unterschreiten, sofern sie aus Kunststoff bestehen.
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
Die Mindestanteile an Post-Consumer-Rezyklaten beziehen sich dabei auf die Summe der betroffenen Komponenten. Um den Mindestanteil zu berechnen, wird die Masse aller eingesetzten Post-Consumer-Rezyklate in den betroffenen Komponenten mit der Masse aller betroffenen Komponenten ins Verhältnis gesetzt. Für die Einhaltung der Anforderung ist es nicht erforderlich, dass jede einzelne der betroffenen Komponenten den Mindestanteil erreicht. Nicht genannte Kunststoffteile, wie beispielsweise Kabelmäntel und Leiterplatten gehen nicht in die Berechnung ein. 
	Bewertungskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes enthält: Eine Erklärung mit der Aussage, dass die Anforderungen eingehalten werden sowie eine Liste mit den verwendeten Kunststoffen für Kunststoffteile mit einer Masse > 25 Gramm. Außerdem legt der Anbieter die für die Berechnung des PCR-Anteils zugrunde gelegten Daten für die jeweiligen Komponenten der betroffenen Produktgruppe gemäß der Vorlage in Anhang D.2 des Leitfadens vor.
	|_|






	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:6] [6:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	7. Zusätzliche spezielle Anforderungen an Computer
	
	

	7.1. [bookmark: _Ref230337510]Energieverbrauch und Leistungsaufnahme von Computern
	
	

	Die Computer müssen die für den jeweiligen Computertyp zutreffenden Anforderungen des ENERGY STAR für Computer in der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung gültigen Fassung erfüllen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder Anbietererklärung unter Angabe des Links der Veröffentlichung auf der Internetseite des Energy Stars mit der entsprechenden ENERGY STAR „Unique ID“ oder Nachweis der Erfüllung der aktuellen Energy Star Anforderungen.
	|_|

	7.2. [bookmark: _Ref230337540]Geräuschemissionen
	
	

	Die garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel von Computern dürfen die in der folgenden Tabelle gelisteten Prüfwerte nicht überschreiten.
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Reihe enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
Wenn ein Computer keine mechanischen Lüfter und/oder mechanischen Festplattenlaufwerke enthält, müssen die Anforderungen nicht nachgewiesen werden.
Messung der A-bewerteten Schallleistungspegel
Es ist sicherzustellen, dass bei Konfigurationsvarianten baugleicher Geräte die jeweils lautesten Einzelkomponenten berücksichtigt werden.
Die A-bewerteten Schallleistungspegel werden entsprechend ISO 7779 in den folgenden im Anhang C der ECMA 74 beschriebenen Betriebszuständen ermittelt:
· Computer: Leerlauf (C.15.3.2 „Idle mode“) und Bürobetrieb (C.15.3.3.2 „Office productivity“)
Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel
Es sind mindestens drei Geräte eines Modells in jedem Betriebszustand zu prüfen. Die garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel, LWAd werden in Anlehnung an ISO 9296 ermittelt und in Dezibel (dB) auf die nächste Nachkommastelle gerundet angegeben. Sofern die Geräuschemissionen nur an einem Gerät gemessen werden können, darf ersatzweise folgende Formel benutzt werden:
· LWAd = LWA1 + 3,0 dB
(LWA1: gemessener A-bewerteter Schallleistungspegel eines Einzelgeräts in Dezibel (dB) mit einer Nachkommastelle)
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder Erklärung des Bieters mit der Angabe der garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel aller Betriebszustände in Dezibel (dB) mit einer Nachkommastelle und einem Messprotokoll eines nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüflabors oder eines von einer unabhängigen Stelle anerkannten SMT-Labors (supervised manufacturer‘s testing laboratory).
	|_|

	7.3. [bookmark: _Ref230337581]Austauschbarkeit und Erweiterbarkeit
	
	

	Die Computer müssen so konstruiert sein, dass die folgenden Komponenten (sofern vorhanden) nicht verlötet oder verklebt (Ausnahme: doppelseitige Klebestreifen, die mit einer Pinzette rückstandsfrei entfernet werden können) sind, damit die Austauschbarkeit gewährleistet ist:
· SSD (Ausnahme: Speicherkapazität ≥1 TB)
· Hauptplatine
Zusätzlich müssen die Computer folgende Schnittstellen bereitstellen:
· Mindestens zwei USB-Schnittstellen des Standards USB 3.1 oder höher 
· Anschlussmöglichkeit für einen externen Monitor (gilt nicht für integrierte Desktop-Computer),
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: Eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, die Produktunterlagen mit Markierungen an den Stellen, an denen auf die Möglichkeiten zur Erweiterung der Leistungsfähigkeit hingewiesen wird, oder den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, auf der die Austauschbarkeit und Erweiterbarkeit der oben genannten Komponenten hingewiesen wird.
	|_|

	7.4. [bookmark: _Ref230337601]Software-Updates
	
	

	Folgende Anforderungen an Software-Updates gelten ab dem Inverkehrbringen eines Computers bis mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Produktmodells:
· Funktions- und Sicherheitsaktualisierungen müssen einfach und ohne großen zeitlichen Aufwand möglich sein.
· Für vorinstallierte Firmware (z.B. BIOS, SSD-Firmware, Sensor Firmware) muss die letzte verfügbare Sicherheitsaktualisierung während des gesamten Zeitraums kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
· Sofern ein Betriebssystem vorinstalliert ist, muss für dieses entweder die letzte verfügbare Sicherheitsaktualisierung während des gesamten Zeitraums kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder es muss möglich sein, dieses Betriebssystem durch ein aktuelleres Betriebssystem zu ersetzen.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, in der die Einhaltung der Anforderungen erklärt werden und der zugehörige Internetverweis (URL) angegeben ist.    
	|_|

	7.5. [bookmark: _Ref230337695]Sichere Datenlöschung
	
	

	Zur Ermöglichung einer Zweitnutzung ist das Gerät so konzipiert, dass die Nutzenden alle persönlichen Daten selbst und ohne Zuhilfenahme von kostenpflichtiger Software vollständig und sicher mit Hilfe einer vom Hersteller kostenlos bereitgestellten Software entfernen können. Alternativ zur Entfernung der Daten können die persönlichen Daten auch von einer bereitgestellten Software auf dem Datenträger verschlüsselt und eine sichere Löschung des Schlüssels ermöglicht werden.
Darüber hinaus bietet das Gerät eine Softwarefunktion, die das Gerät in den Auslieferungszustand zurücksetzt. Diese Funktion kann auch durch eine externe Software bereitgestellt werden, die durch den Hersteller ab der Markteinführung bis mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Produktmodells kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: Eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, die Produktunterlagen mit Markierungen an den Stellen, an denen auf die Datenlöschung sowie die Rücksetzfunktion in den Auslieferungszustand hingewiesen wird, oder den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, auf der die Anweisungen in Bezug auf "Sichere Datenlöschung" beschrieben werden.
	|_|

	7.6. Produktinformationen für Computer
	
	

	Die folgenden umwelt- und gesundheitsrelevanten Informationen für Nutzer*innen müssen mit freiem Zugang öffentlich verfügbar sein. Diese müssen im Internet ab dem Zeitpunkt der Auslieferung bis zu mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Produktmodells abrufbar sein.
Folgende Informationen für Nutzer*innen müssen auf der Internetseite des Herstellers angegeben werden: 
· Informationen zur Ersatzteilversorgung bezüglich der Verfügbarkeit und der Preise gemäß 5.1 und 5.2
· Informationen zur Reparatur und Wartung. Dazu gehören a) Fehlercodetabellen, Explosionszeichnungen oder vergleichbare Beschreibungen, Schaltpläne und Reparaturanleitungen (einschließlich der verwendeten Werkzeuge) sowie die Anzahl der benötigten Arbeitsschritte zur Demontage von den in Abschnitt 5.1 genannten prioritären Komponenten; b) Kontakte für Reparaturen; c) Öffentlich zugängliche Informationen über die serienmäßigen gepaarten Teile und das Verfahren zur Genehmigung des Austauschs von serienmäßigen gepaarten Teile gemäß Abschnitt 5.6
· Energieverbrauch (ETEC) in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) für Computer (mit Ausnahmen von Workstations) sowie die Leistungswerte (in Watt) für Workstations gemäß Abschnitt 7.1
· Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel im Leerlauf und Bürobetrieb (sofern zu-treffend) gemäß Abschnitt 7.2
· Möglichkeiten zur Austauschbarkeit und Erweiterbarkeit gemäß Abschnitt 7.3
· Anweisungen in Bezug auf das Betriebssystem und die Firmware gemäß Abschnitt 7.4
· Anleitung zur sicheren Datenlöschung und Rücksetzfunktion in den Auslieferungszustand gemäß Abschnitt 7.5
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, in der die Einhaltung der Anforderungen erklärt wird und der zugehörige Internetverweis (URL) angegeben ist, wo die Informationen beschrieben wird.   
	|_|






	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:7] [7:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	8. Zusätzliche spezielle Anforderungen an tragbaren Computer

	8.1. [bookmark: _Ref230338662]Auswechselbarkeit des Akkus

	Der Antragsteller muss sicherstellen, dass das für den Austausch des Akkus angewendete Verfahren die folgenden Kriterien erfüllt:
· Die Befestigungselemente müssen mitgeliefert werden oder wiederverwendbar sein,
· Der Austausch muss ohne Werkzeug, mit einem (einer) mit dem Produkt oder Ersatzteil gelieferten Werkzeug(-ausrüstung) oder mit einfachen Werkzeugen durchführbar sein,
· Die Computer müssen so konstruiert sein, dass die Akkus einfach und ohne besondere Fachkenntnisse ausgetauscht werden können.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, die Produktunterlagen mit Markierungen an den Stellen, an denen der Auswechselvorgang beschrieben wird, oder den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, auf der eine Anleitung zum Ausbau und Austauschen des Akkus mit den entsprechenden Werkzeugen beschrieben wird.
	|_|

	8.2. [bookmark: _Ref230338699]Akkukapazität und Haltbarkeit des Akkus

	Der Akku muss mindestens einen Wert von 1000 Vollladezyklen erreichen:

Vollladezyklen ≥ 1000

Der Akku muss im vollständig geladenen Zustand nach 1000 Vollladezyklen eine Restkapazität (QRest) von mindestens 80% der Nennkapazität (N) aufweisen.

QRest ≥ 80% * N

Unter einem Vollladezyklus wird dabei die Entnahme einer Elektrizitätsmenge (in Amperestunden) aus dem Akku in der Höhe seiner Nennkapazität (N) verstanden, die durch einen ein- oder mehrmaligen Beladungsvorgang im Akku gespeichert wurde.

Die Akkukapazität ist nach der Norm EN 61960-3, entsprechend dem Norm-Abschnitt 7.3.1 „Entladeverhalten bei 20 °C (Bemessungskapazität)“ zu messen. Die so festgestellte Bemessungskapazität (C) muss mindestens so hoch sein, wie die auf dem Akku und in den Produktunterlagen angegebene Nennkapazität (N).

Die Akkulaufzeit in Zyklen ist mit folgender Prüffolge nach IEC EN 61960-3 zu messen:
1. ein Zyklus bei einer Entladerate von 0,2 C und Messung der Kapazität,
2. Zyklen 2 bis 999 bei einer Entladerate von 0,5 C.
3. Wiederholung von Schritt 1

Die Prüfungen sind mit einer externen Stromquelle durchzuführen, die die Leistungsaufnahme des Akkus nicht einschränkt und den spezifizierten Standard-Ladealgorithmus zur Regulierung der Laderate nicht behindert.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder legt eine Anbietererklärung vor, die folgendes enthält: die gemessene Bemessungskapazität (C) und ein Prüfgutachten, aus dem hervorgeht, dass mindestens drei Akkus analysiert wurden und alle drei die Anforderung erfüllen. Das Prüfgutachten kann von einem Prüflabor gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, einem von einer unabhängigen Stelle anerkannten SMT-Labor (supervised manufacturer‘s testing laboratory) oder einem herstellereigenen Labor des Akkuherstellers stammen. Außerdem ein Messprotokoll zu Haltbarkeitstests für mindestens drei getestete Akkus, in denen die ermittelten Werte für die erreichten Vollladezyklen der Akkus und die am Ende der Tests verbleibenden Restkapazitäten dokumentiert sind
	|_|

	8.3. [bookmark: _Ref230338717]Software zum Akkuzustand und zur Akkuschonung

	1. Software zur Bestimmung des Akkuzustands:
Die Software muss es ermöglichen, den „Gesundheitszustand“ des Akkus („State of Health“, definiert als Verhältnis der „Full Charge Capacity“ zur „Design Capacity“ gemäß Smart Battery System Specifications), den Ladezustand („State of Charge“ gemäß Smart Battery System Specifications) sowie die Anzahl der bereits erfolgten Vollladezyklen aus dem Akku auszulesen und für den*die Anwender*in darzustellen. Sofern der Akku (bzw. Akkupack) nicht über eine integrierte Elektronik zur Erfassung dieser Werte verfügt, muss der Computer selbst über eine entsprechende Elektronik verfügen. Die Software muss auf die jeweilige Elektronik zugreifen und die Werte zum Akkuzustand auslesen können. Einen ggf. erfolgten Akkutausch muss die Elektronik erkennen und bei der Angabe der Vollladezyklen berücksichtigen.

2. Software zur Akkuschonung:
Die Software ermöglicht es, die Ladung des Akkus auf einen Wert kleiner als die maximal entnehmbare Elektrizitätsmenge (z.B. 80% der „Full Charge Capacity“) zu begrenzen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus erhöht. 
Der Antragsteller muss diese Software-Werkzeuge ab dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Computers bis mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Produktmodells kostenlos auf seiner Internetseite zum Download zur Verfügung stellen sowie in den Produktunterlagen zum Computer auf diese Werkzeuge hinweisen. Sofern der Computer zusammen mit einem installierten Betriebssystem vertrieben wird, müssen die oben beschriebenen Software-Werkzeuge außerdem bereits auf dem Computer installiert sein.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, die Produktunterlagen mit Markierungen an den Stellen, auf die Software-Werkzeuge hingewiesen wird, oder den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, auf der eine Anleitung für die Software-Werkzeuge zum Auslesen des Akkuzustands und Akkuschonung enthalten ist
	|_|

	8.4. [bookmark: _Ref230338733]Externes Netzteil

	Der tragbare Computer wird ohne externes Netzteil auf dem Markt angeboten. Es muss ein Netzteil als optionales Zubehör angeboten werden. Dieses darf nicht über ein in das Netzteil integriertes Kabel verfügen. Das Kabel muss vielmehr an das Netzteil ansteckbar sein. Das Netzteil muss mit den Standardanschlüssen USB-C ausgestattet sein.
Zusätzlich muss ein entsprechender Hinweis für die Nutzer*innen auf der Verpackung enthalten sein, zum Beispiel: „Aus Umweltschutzgründen liegt dieser Verpackung kein externes Netzteil bei. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Stecker Typ C geladen werden.“ 
Der Hersteller stellt in der Bedienungsanleitung des Computers eine genaue Beschreibung eines geeigneten USB-Netzteils zur Verfügung, insbesondere der geeigneten Leistungsaufnahme.
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, ein Foto des Hinweises, auf dem alle oben genannten Informationen erkennbar sind und den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, mit einer genauen Beschreibung eines geeigneten USB-Netzteils, insbesondere der geeigneten Leistungsaufnahme.
	|_|

	8.5. Anforderungen an Produktinformationen für tragbare Computer

	Die folgenden umwelt- und gesundheitsrelevanten Informationen für Nutzer*innen müssen mit freiem Zugang öffentlich verfügbar sein. Diese müssen im Internet ab dem Zeitpunkt der Auslieferung bis zu mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Produktmodells abrufbar sein.
Folgende Informationen für Nutzer*innen müssen in den Produktunterlagen oder auf der Website des Herstellers mindestens angegeben werden: 
· Anleitung zum Ausbau und Austauschen des Akkus mit den entsprechenden Werkzeugen gemäß Abschnitt 8.1
· Nennung der Nennkapazität des Akkus und der Anzahl der mindestens erreichbaren Volladezyklen des Akkus gemäß 8.2
· Anleitung zur Nutzung von Software-Werkzeugen zum Auslesen des Akkuzustands und zur Akkuschonung gemäß 8.3
· Nennung der Nennspannung und Typbezeichnung des Akkus 
· Bereitstellung von Informationen für Nutzer*innen zum korrekten Umgang mit Lithium-Akkus. 
· Hinweis darauf, dass die Akkus nicht als normaler Haushaltsmüll zu behandeln und statt-dessen an Sammelstellen abzugeben sind.
· Genaue Beschreibung eines geeigneten USB-Netzteils gemäß 8.4
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, in der die Einhaltung der Anforderungen erklärt werden und der zugehörige Internetverweis (URL) angegeben ist, wo die Informationen beschrieben werden.   
	|_|






	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:8] [8:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	9. Zusätzliche spezielle Anforderungen an separate Tastaturen

	9.1. [bookmark: _Ref230340084]Geräuschemissionen 

	Die Bewertung der Geräuschemissionen beruhen auf der Angabe der garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel in Dezibel (dB) mit einer Nachkommastelle. Dabei ist sicherzustellen, dass bei Konfigurationsvarianten baugleicher Geräte die jeweils lautesten Einzelkomponenten berücksichtigt werden.

Messung der A-bewerteten Schallleistungspegel
Die A-bewerteten Schallleistungspegel werden entsprechend ISO 7779 in den folgenden im Anhang C der ECMA 74 beschriebenen Betriebszuständen ermittelt:

· Tastatur: C.5 Equipment Kategorie: Keyboards
· Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel

Es sind mindestens drei Geräte eines Modells in jedem Betriebszustand zu prüfen. Die garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel, LWAd werden in Anlehnung an ISO 9296 ermittelt und in Dezibel (dB) auf die nächste Nachkommastelle gerundet angegeben. Sofern die Geräuschemissionen nur an einem Gerät gemessen werden können, darf ersatzweise folgende Formel benutzt werden:
· LWAd = LWA1 + 3,0 dB
(LWA1: gemessener A-bewerteter Schallleistungspegel eines Einzelgeräts in Dezibel (dB) mit einer Nachkommastelle)
· Es gibt keinen Prüfwert/Grenzwert dafür.
	Bewertungskriterium 

Nachweis durch Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder Anbietererklärung mit der Angabe der garantierten A-bewerteten Schallleistungspegel in Dezibel (dB) mit einer Nachkommastelle sowie einem Messprotokoll eines nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüflabors oder eines von einer unabhängigen Stelle anerkannten SMT-Labors (supervised manufacturer‘s testing laboratory)
	|_|

	9.2. [bookmark: _Ref230340102]Batterien

	a) Primärbatterien
Falls zum Betrieb der Tastatur Primärbatterien erforderlich sind,
· müssen die Batterien ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen austauschbar sein,
· muss die Tastatur über einen Energiesparmodus verfügen, der die Tastatur nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch ausschaltet,
· muss der Hersteller in den Produktunterlagen angeben, nach welcher Nutzungsdauer die Primärbatterien unter typischen Nutzungsbedingungen gewechselt werden müssen,
· dürfen nur solche Primarbatterien verwendet werden, die im Handel als Standardbau-formen erhältlich sind (z.B. AAA, AA, Knopfzelle). Für die Bauformen AAA und AA müssen auch wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH) einsetzbar sein.

b) Wiederaufladbare Batterien (Akkus)
Falls wiederaufladbare Batterien (nachfolgend vereinfachend Akkus genannt) verwendet wer-den, sind Akkus typische Ersatzteile und unterliegen der Anforderung von Abschnitt 5.1. Der Antragsteller muss sicherstellen, dass die Reparaturanforderungen unter Abschnitt 5.1 erfüllt werden.

c) Austauschbarkeit des Akkus
Falls enthalten, müssen Akkus durch Nutzer*innen ohne Zuhilfenahme von Spezialwerkzeugen zerstörungsfrei austauschbar sein.



	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, die Produktunterlagen mit Markierungen an den Stellen, an denen der Auswechselvorgang beschrieben wird, oder den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, auf der eine Anleitung zum Ausbau und Austauschen der Batterie bzw. des Akkus beschrieben wird. Beim Einsatz von Primärbatterien nennt der Antragsteller deren typische Nutzungsdauer.
	|_|

	9.3. Produktinformationen für Tastaturen

	Die folgenden umwelt- und gesundheitsrelevanten Informationen für Nutzer*innen müssen mit freiem Zugang öffentlich verfügbar sein. Diese müssen im Internet ab dem Zeitpunkt der Auslieferung bis zu mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Produktmodells abrufbar sein. 
Folgende Informationen für Nutzer*innen müssen in den Produktunterlagen oder auf der Website des Herstellers mindestens angegeben werden: 
· Informationen über die Ersatzteilversorgung bezüglich der Verfügbarkeit und der Preise gemäß Abschnitt 5.1 und Abschnitt 5.2
· Informationen zur Reparatur und Wartung. Dazu gehören a) Fehlercodetabellen, Explosionszeichnungen oder vergleichbare Beschreibungen, Schaltpläne und Reparaturanleitungen (einschließlich der verwendeten Werkzeuge) sowie die Anzahl der benötigten Arbeitsschritte zur Demontage von den in Abschnitt 5.4 genannten prioritären Komponenten; b) Kontakte für Reparaturen; c) Öffentlich zugängliche Informationen über die serienmäßigen gepaarten Teile und das Verfahren zur Genehmigung des Austauschs von serienmäßigen gepaarten Teilen gemäß Abschnitt 5.6
· Garantierter A-bewerteter Schallleistungspegel im Betrieb gemäß Abschnitt 9.1
· Anleitung zum Ausbau und Austauschen des Akkus mit den entsprechenden Werkzeugen gemäß Abschnitt 9.2 (falls zutreffend)
· Nennung der Nennkapazität, Nennspannung und Typbezeichnung des Akkus gemäß Abschnitt 9.2 (falls zutreffend)
· Bereitstellung von Informationen für Nutzer*innen zum korrekten Umgang mit Akkus/Primärbatterien (falls zutreffend)
· Hinweis darauf, dass die Akkus nicht als normaler Haushaltsmüll zu behandeln und statt-dessen an Sammelstellen abzugeben sind (falls zutreffend).
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, in der die Einhaltung der Anforderungen erklärt werden und der zugehörige Internetverweis (URL) angegeben ist, wo die Informationen beschrieben werden.   
	|_|






	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:9] [9:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	10. Zusätzliche spezielle Anforderungen an separate Computermäuse

	10.1. [bookmark: _Ref230341269]Batterien

	a) Primärbatterien
Falls zum Betrieb der Computermaus Primärbatterien erforderlich sind,
· müssen die Batterien ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen austauschbar sein,
· muss die Computermaus über einen Energiesparmodus verfügen, der die Computermaus nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch ausschaltet,
· muss der Hersteller in den Produktunterlagen angeben, nach welcher Nutzungsdauer die Primärbatterien unter typischen Nutzungsbedingungen gewechselt werden müssen,
· dürfen nur solche Primarbatterien verwendet werden, die im Handel als Standardbau-formen erhältlich sind (z.B. AAA, AA, Knopfzelle). Für die Bauformen AAA und AA müssen auch wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH) einsetzbar sein.

b) Wiederaufladbare Batterien (Akkus)
Falls wiederaufladbare Batterien (nachfolgend vereinfachend Akkus genannt) verwendet wer-den, sind Akkus typische Ersatzteile und unterliegen der Anforderung von Abschnitt 5.3. Der Antragsteller muss sicherstellen, dass die Reparaturanforderungen unter Abschnitt 5.3 erfüllt werden. 

Austauschbarkeit des Akkus:
Falls enthalten, müssen Akkus durch Nutzer*innen ohne Zuhilfenahme von Spezialwerkzeugen zerstörungsfrei austauschbar sein. 
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, die Produktunterlagen mit Markierungen an den Stellen, an denen der Auswechselvorgang beschrieben wird, oder den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, auf der eine Anleitung zum Ausbau und Austauschen der Batterie bzw. des Akkus beschrieben wird. Beim Einsatz von Primärbatterien nennt der Antragsteller deren typische Nutzungsdauer.
	|_|

	10.2. Produktinformationen für Computermäuse

	Die folgenden umwelt- und gesundheitsrelevanten Informationen für Nutzer*innen müssen mit freiem Zugang öffentlich verfügbar sein. Diese müssen im Internet ab dem Zeitpunkt der Auslieferung bis zu mindestens 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Produktmodells abrufbar sein.
Folgende Informationen für Nutzer*innen müssen in den Produktunterlagen oder auf der Website des Herstellers mindestens angegeben werden: 
· Informationen über die Ersatzteilversorgung bezüglich der Verfügbarkeit und der Preise gemäß Abschnitt 5.1
· Informationen zur Reparatur und Wartung. Dazu gehören a) Fehlercodetabellen, Explosionszeichnungen oder vergleichbare Beschreibungen, Schaltpläne und Reparaturanleitungen (einschließlich der verwendeten Werkzeuge) sowie die Anzahl der benötigten Arbeitsschritte zur Demontage im prioritären Komponenten gemäß  Abschnitt 5.1; b) Kontakte für Reparaturen; c) Öffentlich zugängliche Informationen über die serienmäßigen gepaarten Teile und das Verfahren zur Genehmigung des Austauschs von serienmäßigen gepaarten Teilen gemäß Abschnitt 5.6 des Leitfadens
· Anleitung zum Ausbau und Austauschen des Akkus mit den entsprechenden Werkzeugen gemäß Abschnitt 10.1 (falls zutreffend) 
· Nennung der Nennkapazität, Nennspannung und Typbezeichnung des Akkus gemäß Abschnitt 10.1 (falls zutreffend)
· Bereitstellung von Informationen für Nutzer*innen zum korrekten Umgang mit Akkus/Primärbatterien (falls zutreffend)
Hinweis darauf, dass die Akkus nicht als normaler Haushaltsmüll zu behandeln und statt-dessen an Sammelstellen abzugeben sind (falls zutreffend)
	Ausschlusskriterium

Nachweis durch das Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, in der die Einhaltung der Anforderungen erklärt werden und der zugehörige Internetverweis (URL) angegeben ist, wo die Informationen beschrieben werden.
	|_|





	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis
erbracht[footnoteRef:10] [10:  	Als Nachweis sind die jeweils unter „Anmerkung“ genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 

(vom Bieter
auszufüllen)

	11. Anforderungen an die Auftragsausführung

	11.1. Garantie

	Der Hersteller muss mindestens eine Garantie von 5 Jahren ab dem Kaufdatum gewähren. Davon müssen mindestens 1 Jahre kostenlos gewährt werden. Diese Anforderung gilt nicht für Akkus für die, falls vorhanden, nur eine Garantie von 3 Jahren gewährt werden muss, davon müssen mindestens 1 Jahr kostenlos sein
	Ausschlusskriterium

Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes umfasst: eine Erklärung, in der der Anbieter die Einhaltung der Anforderungen erklärt, die Produktunterlagen mit Markierungen an den Stellen, an denen auf die gewährten Garantien hingewiesen wird, oder den Internetverweis (URL) auf die entsprechende Website, auf der auf die gewährten Garantien hingewiesen wird.
	|_|

	11.2. Soziale Anforderungen an Produktion und Lieferketten

	11.2.1. Sorgfaltspflichten

	Für die in den Geräten enthaltenen mineralischen Rohstoffe muss der Hersteller unternehmerische, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten wahrnehmen, indem er den "OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten" (jeweils aktuelle Ausgabe) anwendet. 

Diese Anforderung gilt nicht für Hersteller, die Kleinstunternehmen im Sinne der Definition der Europäischen Union sind.
	Ausschlusskriterium

Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder den von einer unabhängigen Prüfstelle geprüften Bericht des Herstellers gemäß des OECD-Leitfadens zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (jeweils aktuelle Ausgabe).
	|_|

	11.2.2. Ausschreibungskriterium Unterstützung von vor-Ort- Initiativen zum verantwortungsvollen Bergbau

	Der Bieter muss mindestens eine der folgenden Initiativen zum verantwortungsvollen Bergbau unterstützen:
· ITSCI Programme for Responsible Mineral Supply Chains
· Fair Trade Gold
· Fairmined Gold
· Responsible Minerals Initiative  
· The European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
· JATAM Project Indonesia (Mining Advocacy Network)

	Bewertungskriterium 

Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder Anbietererklärung zur Mitgliedschaft des Herstellers in einer der genannten Initiativen.
	|_|

	11.2.3. Soziale Nachhaltigkeit in der Fertigung

	Der Bieter sorgt bei der Herstellung der Geräte für die Einhaltung der folgenden grundlegenden Arbeitsbedingungen:
· Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen (ILO C087 und C098),
· Nicht-Diskriminierung (ILO C100 und C111),
· Verbot von Zwangsarbeit (ILO C29 und C105),
· Verbot der schlimmsten Formen von Kinderarbeit und Mindestalter (ILO C182 und C138),
· Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (ILO C155), 
sowie die Einhaltung weiterer ILO-Normen zu relevanten sozialen Risiken:
· Sicherheit bei der Verwendung chemischer Stoffe (ILO C170),
· Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns (bei Standardarbeitswoche) (ILO C131),
· Arbeitszeiten (ILO C001),
· Soziale Absicherung (ILO C102).

Die Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen erstreckt sich auf die Stufen 1 und 2 der Lieferkette. Dabei sind die einzelnen Stufen der Lieferkette nach (BMI/Bitkom 2019) definiert:
· Stufe 1: die Endproduktionsstätte und für den Fall, dass in der Endproduktionsstätte lediglich eine Produktveredlung stattfindet, auch auf deren direkte Zulieferbetriebe;
· Stufe 2: alle direkten Zulieferbetriebe der Produktionsstätten der Stufe 1.
Der Wesensgehalt der von diesen Anforderungen umfassten Arbeits- und Sozialstandards ist auch dann einzuhalten, wenn nationales Recht eines Landes gilt, in dem eine oder mehrere ILO-Normen nicht ratifiziert sind oder nicht in nationales Recht umgesetzt worden sind.

	Ausschlusskriterium

Umweltzeichen Blauer Engel für Computer, Tastaturen und Mäuse DE-UZ 78, Ausgabe Juli 2024, gleichwertiges Gütezeichen oder eine Anbietererklärung, die folgendes enthält: eine Liste mit Name und Standort der Produktionsstätten der Stufe 1 und eine Erklärung, dass der Hersteller die oben genannten Anforderungen für diese Produktionsstätten einhält. Als Bescheinigung werden anerkannt: 

Der Audit-Standard SA 8000 . 
Auf die Vorlage von Bescheinigungen zur Fehlerbehebung wird bei diesen Audit-Standards verzichtet.

Der Audit-Standard RBA VAP Recognition Program platinum/gold. 
Auf die Vorlage von Bescheinigungen zur Fehlerbehebung wird bei diesen Audit-Standards verzichtet. Auch der Audit-Standard RBA VAP Recognition Program silver wird anerkannt, soweit im Rahmen des abschließenden Audits bestätigt wird, dass keine erheblichen Mängel (major findings), bezogen auf die i.S.d. DE-UZ 78 geforderten ILO-Normen vorhanden sind. Die nachweisliche Erfüllung dieser Voraussetzung kann beispielsweise durch die Offenlegung der detaillierten Bewertung der Audit-Ergebnisse bezogen auf die i.S.d. DE-UZ 78 geforderten ILO-Normen dargelegt werden.

Alternativ legt der Anbieter als Nachweis einen Auditbericht eines vom RBA an-erkannten Auditors oder nach SA 8000 akkreditierten Auditors vom Hersteller der Geräte vor. Oder der Bericht muss von unabhängigen nach ISO/IEC 17021 akkreditierten 40 Prüfstellen, die die Einhaltung der oben genannten Anforderungen bestätigen, erstellt worden sein. Das Audit, auf welches sich der Bericht bezieht, darf bei der Vorlage nicht älter als drei Jahre sein.

Kleinstunternehmen nach der Definition der Europäischen Union (<10 Mitarbeiter*innen, < 2 Mio. Euro Bilanzsumme) können die Einhaltung auch über selbst durchgeführte Audits auf der ersten Lieferkettenstufe (engl. Tier 1) erklären, wenn sie die auditierten Fabriken gegenüber dem Auftraggeber mit Kontaktdaten (Adresse und Ansprechpartner) offenlegen und darüber hinaus veröffentlichen, in welchen Fabriken und in welchem Jahr Audits durchgeführt wurden. Die Gültigkeit dieser Audits beträgt maximal 3 Jahre. Für die zweite Lieferkettenstufe sind zusätzlich Namen und Adressen der Zulieferbetriebe mit einer Einschätzung der Arbeitsbedingungen zu veröffentlichen. 
	|_|
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